
Stand März 2024

Abnahme und Kontrolle von Schutzräumen ohne Schleuse durch Gemeinde/ZS:   Verfahrensablauf

Strafanzeigen sind zu richten an die Staatsanwaltschaft, Franziskanerhof, Barfüssergasse 28, 4502 Solothurn

oder eine Polizeidienststelle.

Vereinbarung Abnahmetermin durch
Kontrollbehörde der Gemeinde

Abnahme durch 
Kontrollbehörde der Gemeinde

Ausfüllen und Unterschreiben 
Abnahmeprotokoll(e)

Versand der Abnahmeprotokoll(e) an den 
Kanton,

Versand visiertes Abnahmeprotokoll 
durch Kanton an: Gemeinde, Eigentümer 

und Projektleitung
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Ausfüllen Abnahmeprotokoll
Mängel eröffnen mit Fristangabe der Behebung

Termin der Nachkontrolle bekanntgeben

1. Nachkontrolle
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1. schriftliche Mahnung durch Gemeinde                         
(Versand als Einschreiben)
gemäss BZVSO § 34 Abs. 3

(Fristangabe für Mängelbehebung und Termin der 
Nachkontrolle mitteilen)

2. Nachkontrolle

Verfügung Gemeinde unter Strafandrohung 
(Versand als Einschreiben)

BZVSO § 34 Abs. 3 und Art. 292 des 

Schweizerischen Strafgesetzbuches            (StGB; 

BGS 311.0) 

(Fristangabe für Mängelbehebung und Termin der 
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3. Nachkontrolle 
durch Gemeinde
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Projekt 
abgeschlossen

Strafanzeige durch Gemeinde 
(Staatsanwaltschaft)

Amt für Militär und Bevölkerungsschutz
Zivilschutz

Industriezone Klus 17 Telefon 062 311 94 94 

4710 Balsthal                            zivilschutz.so.ch

Weiterleitung an Baubehörde
der Gemeinde

Mängel behoben


